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Auswirkungen Änderungen 3. Nachtragshaushalt 2023 
der Stadt Bremerhaven 
 
 
Gesamtplan - Tilgungsregelung 
als Anhang zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme 
 
 
Die Nettokreditaufnahme gemäß § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2023 von insgesamt 
7 132 810 Euro ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 
237 770 Euro p.a. sowie einer Schlussrate in Höhe von 237 480 Euro im letzten Jahr zu tilgen. 


